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Liebe Schülerinnen und Schüler 

Während eurer Schuljahre an der Oberstufe ist die Schulanlage unser gemeinsamer Arbeitsort. 
Der Zweck dieser Hausordnung besteht darin, den Arbeitsalltag für alle beteiligten Schüler und 
Schülerinnen, Lehrkräfte und die Hauswartsleute so angenehm wie möglich zu gestalten. In 
diesem Sinne erwarten wir von euch die Bereitschaft, die nachfolgenden Regeln einzuhalten. 

Schulpflege und Lehrkräfte der OSR 

1. Schulareal 

Auf dem Plan siehst du die Einteilung des Areals. Sie zeigt dir, wo du dich aufhalten darfst und 
wo dein Velo oder Mofa abgestellt wird. Die Zweiradunterstände sind keine Aufenthaltsorte. 
Dasselbe gilt für die Strassen, welche an die Schulareale angrenzen. 
 
Mit deinem Velo oder Mofa fährst du auf direktem Weg zum dir reservierten Abstellplatz, 
Umherfahren auf dem Areal ist nicht erlaubt, Gas geben im Leerlauf vermeidest du bitte. 
 
Musik hören ist nur mit Kopfhörern ausserhalb der Schulgebäude erlaubt. Nicht gestattet sind 
auf dem Schulareal Kaugummi, Rauchwaren, alkoholische Getränke und andere Drogen. 
 
Abfälle wirfst du in die vorhandenen Abfallkörbe. 
 
Damit allfällige Beschädigungen so schnell wie möglich behoben werden können, meldest du 
sie sofort deinem Lehrer. Für absichtliche Beschädigungen wirst du zur Verantwortung gezogen. 
 
Herumwerfen von Schnee ist nur auf dem Hartplatz hinter der Turnhalle erlaubt. Schneebälle 
wirfst du nicht gegen Gebäude. Ballspiele sind auf der Spielwiese und auf dem Hartplatz 
gestattet. 

2. Schulhäuser 

Du darfst das Schulhaus morgens und nachmittags mit dem ersten Läuten betreten. Die 
LehrerInnen können Ausnahmen bewilligen. Wenn du ein Schulhaus betrittst, achte bitte darauf, 
dass du saubere Schuhe hast. 
 
Handys sind in sämtlichen Unterrichtsräumen ausgeschaltet und verstaut. Wir empfehlen 
dir, Wertsachen möglichst nicht in die Schule mitzunehmen. 
 
Das Turnhallengebäude und die Toiletten sind keine Aufenthaltsräume. Trage Sorge zu den 
Räumen und deren Einrichtungen, wie z.B. Wänden, Toiletten, Möbeln und Apparaten. 
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In den Schulzimmern unterlässt du das Bemalen und Beschreiben, Zerkratzen und Löchern 
von Bänken, Stühlen, etc. Zu den Schulzimmern anderer hast du keinen Zutritt, es sei denn, 
dein Unterricht findet dort statt. In den Schulzimmern gelten die Anordnungen der jeweiligen 
Lehrpersonen. 
 
Die Schulhäuser sind keine Rennbahnen, Wrestlinghallen oder ähnliches. Bitte verhalte dich 
entsprechend. 

3. Pausen 

In den grossen Pausen, die 10 Minuten oder länger dauern, gehst du ins Freie, bleibst aber 
auf dem Areal. Ausnahmen bestimmen die Aufsicht oder deine Lehrperson. 
 
Zum Spielen oder Austoben stehen genügend Pausenplätze, sowie Ping-Pong Tische zur 
Verfügung. Die Spielwiese ist kein Aufenthaltsort während der Pause. Die kurzen Pausen 
dienen dem Zimmerwechsel. Zum Essen oder Trinken gehst du ins Freie. 
 

4. Schulweg 
Zu deiner eigenen Sicherheit hältst du dein Fahrzeug in einwandfreiem Zustand und hältst dich 
an die Verkehrsregeln. In der Dämmerung und bei Dunkelheit fährst du mit Licht. 
 

5. Schulmaterial 
Für Beschädigungen von Schulmaterial durch unsorgfältige Behandlung musst du 
angemessenen Ersatz bezahlen. Trage also Sorge zu dir anvertrautem Material! 


